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 7. Februar 2020 
 
Vertrag über die Durchführung eines ergänzenden Hautkrebsvorsorge-Ver-
fahrens mit dem BKK Landesverband Mitte nach §140a SGB V 

Mit freundlichen Grüßen 

     
 

   
Dr. med. Margret Stennes 
Vorstandsvorsitzende 

Dr. med. Burkhard Ruppert 
Stellv. Vorstandsvorsitzender  

Günter Scherer 
Vorstandsmitglied 

 

Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Masurenallee 6A, 14057 Berlin 

 
An alle Ärztinnen und Ärzte 
mit einer Abrechnungsgenehmigung der EBM-Nr. 
01745, für die Durchführung eines Hautkrebsvor-
sorge-Verfahrens 
 
 

Der Vorstand 
 

Ansprechpartner: Service-Center 
Tel.: (030) 3 10 03 - 999 
Fax: (030) 3 10 03 – 900 

service-center@kvberlin.de 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die KV Berlin und der BKK Landesverband Mitte haben mit Wirkung ab 01.02.2020 
einen Vertrag über die Durchführung eines ergänzenden Hautkrebsvorsorge-Ver-
fahrens geschlossen. Dieser Vertrag soll zur weiteren Senkung neuer Hautkrebs-
erkrankungen beitragen. Der Leistungsinhalt entspricht den Regelungen zur Früh-
erkennungsuntersuchung auf Hautkrebs für die EBM-Nr. 01745. 
 

Anspruchsberechtigt sind Versicherte der teilnehmenden BKKn bis zur Vollendung 
des 35. Lebensjahres. 
 

Wir bitten Sie, das Original der unterzeichneten Teilnahmeerklärung von dem Ver-
sicherten entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist in der jeweiligen Pa-
tientenakte zu verwahren.  
 

Zur Durchführung der Untersuchung bedarf es einer Genehmigung zur Abrech-
nung der EBM-Nr. 01745 und einer schriftlichen Erklärung Ihrer Teilnahme gegen-
über der KV Berlin mittels der Anlage 1 zum Vertrag (Teilnahmeerklärung Arzt). 
 

Die erbrachte und mit der SNR 99400 bei der KV Berlin abgerechnete Hautkrebs-
früherkennungsuntersuchung wird entsprechend der EBM-Nr. 01745 (derzeit 
23,51 €) zzgl. einem pauschalen Aufschlag in Höhe von 3,80 € vergütet. Der Auf-
schlag basiert auf der Annahme der Vertragspartner, dass eine Auflichtmikrosko-
pie in rund 43,2% der Fälle medizinisch erforderlich ist. Die Vergütung erfolgt au-
ßerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung und anderer mengenbegren-
zender Regelungen.  
 
Der vollständige Vertragstext sowie die entsprechenden Anlagen sind auf der 
Homepage der KV Berlin (www.kvberlin.de) unter: Für die Praxis→Verträge und 

Recht→Verträge→Hautscreening im Rahmen von Sonderverträgen veröffentlicht. 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Service-Centers der KV Berlin 
gerne telefonisch zur Verfügung. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvertrag zum 
01.02.2020 

 
 

 

 

Anspruchs- 
berechtige 
Versicherte 

 
 

 

 
 

CAVE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teilnahme- 
voraussetzung 

Arzt 

 
 
 

Leistungsinhalte, 
Abrechnung und 

Vergütung 
 

SNR 99400 
= 27,31€ 
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